
Hauptverwaltung Geschäftsstelle Geschäftsstelle Ges chäftsstelle 
Löhrstr. 45 
78647 Trossingen 
Tel: 0 7425 94003 0 
Fax: 0 7425 94003 25 

Gerwigstr. 33 
78112 St. Georgen 
Tel: 0 7724 91236 
Fax: 0 7724 91238 

Villinger Str. 2/Bärenpark 
78054 VS-Schwenningen 
Tel: 0 7720 956177 
Fax: 0 7720 956179 

Triberger Str. 64 
78136 Schonach 
Tel: 0 7722 7060 
Fax: 0 7722 7059  

eMail: info@bkk-sbh.de    

 
Bescheinigung 

für Zwecke der gesetzlichen Rentenversicherung 
über Zeiten des Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulbesuchs 
- auszustellen durch Schule, Fachschule, Fachhochschule oder Hochschule - 

 
 ���� Sozialversicherungsnummer (bitte unbedingt angeben) 

              
 
Angaben zur Person 
Name Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 

  
Derzeitige Adresse (Straße, Hausnummer) telefonisch tagsüber zu erreichen*  privat 

   dienstlich 
Postleitzahl Wohnort E-Mail-Adresse* 

   

 

Geburtsdatum Geschlecht Geburtsname 

 � männlich � weiblich  
Geburtsort (Kreis, Land) Staatsangehörigkeit 

  

Wenn � (Sozialversi-
cherungsnummer) noch 
nicht vergeben wurde, 
bitte zusätzlich Geburts-
informationen angeben. 

 
Zeiten des nach Vollendung des 17. Lebensjahres lie genden Besuchs einer 
� Schule � Fachschule � Fachhochschule � Hochschule  

Name der Ausbildungsstätte/Ort  

  

Zeitraum Zeitraum  

vom   bis  vom  bis   

Urlaubssemester Grund  

vom  bis    

 

Bei Fachschulbesuch  

Halbjahreskurs: � ja     
� nein, mindestens 600 Unterrichtsstunden: � ja    � nein 

 

 

Bei Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulbesuch   

Ausbildung planmäßig 
abgeschlossen: 

� ja     
� nein 

 

als  

  

Tag Monat Jahr  
Datum der Prüfung          

falls eine Abschlussprüfung nicht vorgesehen ist oder nicht abgelegt wurde Tag Monat Jahr  

letzter Unterrichtstag          

 

Bei Promotion: Fachrichtung  

  

Tag Monat Jahr  
Datum der Promotion          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Stempel der Ausbildungsstätte und Unterschrift  

 

 
Bei Zeiten des Schulbesuchs der BKK SBH vorlegen. Die BKK SBH meldet die bescheinigten Zeiten nach § 39 der Datenerfassungs- und -
übermittlungsverordnung (DEÜV) dem Träger der Rentenversicherung. Bei Zeiten des Fachschul-, Fachhochschul- und Hochschulbesuchs 
legen Sie diese Bescheinigung bitte unmittelbar dem zuständigen Rentenversicherungsträger oder der BKK SBH zur Weiterleitung an den 
Rentenversicherungsträger vor. * = freiwillige Angaben!  

 


